Sehr geehrte Frau Stautzebach,

Frau Bundesministerin Ilse Aigner hat mich gebeten, Ihnen für die E-Mail vom 5. September 2010 sowie die Kommentare von Bürgerinnen und Bürger aus der "Bundesweiten Aktion" zu danken und zu antworten.

Nach hiesigen Informationen scheint das Problem herrenloser, streunender Katzen regional von unterschiedlicher Relevanz zu sein. Konkrete Zahlen liegen nicht vor. Solche Katzen können erheblichem Leid ausgesetzt sein. Eine Versorgung der Tiere findet, soweit möglich, durch Tierschutzverbände, Tierheime, private Initiativen oder engagierte Bürgerinnen und Bürger statt und wird in unterschiedlichem Umfang durch öffentliche Mittel unterstützt. Maßnahmen beinhalten die Fütterung, tierärztliche Versorgung und Kastration. Ich weiß dieses große, oft ehrenamtliche Engagement zu schätzen und bin mir bewusst, dass dies mit einem hohen finanziellen und persönlichen Aufwand verbunden ist.

Freilaufende Katzen sollten grundsätzlich kastriert sein. In Bezug auf bestehende Populationen unkastrierter, herrenloser Katzen ist aber zu berücksichtigen, dass zwar auch unkastrierte Freigängerkatzen zur Aufrechterhaltung dieser Populationen beitragen, grundsätzlich sind diese Populationen aber auch aus sich heraus in der Lage, sich zu erhalten bzw. zu vergrößern. Da es zu diesen Tieren jedoch keinen verantwortlichen Halter gibt, der durch Rechtsverordnung zur Kastration der Tiere verpflichtet werden könnte, kann das Problem nicht durch eine solche verbindliche Kastrationspflicht gelöst werden. Vielmehr müssen zunächst die bestehenden Populationen selbst durch ein systematisches Management einschließlich Kastration möglichst aller Tiere kontrolliert und versorgt werden. Diese Maßnahme ist insbesondere dann erfolgreich, wenn die Kastration möglichst aller Tiere innerhalb des Zeitraums eines Fortpflanzungszyklus erfolgt.

Daneben ist zu berücksichtigen, dass eine durch Verordnung geregelte Kastrationspflicht mit einem hohen bürokratischen Aufwand verbunden wäre, da ein wirksamer Vollzug nur mit einer gleichzeitigen Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht möglich wäre. Aber selbst dann wäre ein wirksamer Vollzug schwierig, da sich viele freilaufende Katzen nicht von fremden Personen zum Zweck der Kontrolle einfangen lassen würden. Dies wäre zudem für die Katzen mit nicht unerheblichem Stress verbunden.

Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz plant daher derzeit keine Einführung einer bundesweiten Kastrationspflicht für freilaufende Katzen.

Derzeit finden jedoch Gespräche zwischen Vertretern des Tierschutzes und der kommunalen Spitzenverbände statt, in denen unter anderem auch das von Ihnen angesprochene Problem herrenloser Katzen beraten werden sollen. Ich würde mich sehr freuen, wenn auf diesem Weg Lösungen gefunden und umgesetzt würden, die auch bei der Tierschutzarbeit vor Ort zu spürbaren Entlastungen führen.

Für Ihr großes, ehrenamtliches Engagement im Tierschutz danke ich Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

gez. RI'n Roth (verantwortlich für den Inhalt vorstehenden Schreibens)

mailto: monika.roth@bmelv.bund.de
